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Nachrichtlich 
Kr e s Ostholste 

!(REIS OSTHOLSTEIN • Postfach 433 • 23894 Eutin Fachdienst 
Naturschutz 

n 

1 

Geschäftszeichen 

6.21-762-041-0012 
ÖK-Woltersteich 11 

Auskunft erteilt 

Joachim v. Drigalski 
j.drigalskl@kreis-oh.de 

Telefon 

04521-788-861 
Fax 04521 · 78896-861 

Datum 

25.08.2014 

Anerkennung Ihres Ökokontos Woltersteich II, Gemeinde Süsel 
Ihr Antrag vom 16.04.2014 

Sehr geehrter Herr 

hiermit werden die im o.g. Antrag und Entwicklungskonzept genannte Fläche, Flurstück 
91, Flur 2 Gemarkung Ekelsdorf mit den darauf vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen 
zur Aufnahme in das Ökokonto mit dem Titel „Ökokonto Woltersteich 11'.' anerkannt. 

1. Der Basiswert wird auf 30.000 Punkten festgelegt. 1 Ökopunkt entspricht einer Kom
pensation von 1 qm. Da es sich um ein Gebiet handelt, dass innerhalb des Schutz
gebiets- und Biotopverbundsystem des Landes Schleswig-Holstein liegt, wird für die 
Flächen die innerhalb dieses Gebietes liegen, ein Lagezuschlag von 3.000 Ökopunk
ten (10% des Basiswertes) gewährt. Die Punkte berechnen sich wie folgt: 

Kreishaus 
Lübecker Straße 41 
23701 Eutin 

Telekommunikatlon 
Telefon: 0452 1-788-0 
Telefax: 04521 -788-600 
e-mail: info@kreis-oh.de 
Internet:www.kt-eis-oh.de 

Beratung 
für Bürgerinnen 
und Bürger 
Tel.: 04521 / 788-438 

Besuchszeiten nach 
Vereinbarung sowie 
Mo, -Fr. 08 .00- 12.00 Uhr 
Mo-Do. 13.30-15.30 Uhr 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
BLZ 213 522 40 
Kto.-Nr. 7 401 



Anrechnungs• Fläche in 6.21-Ökokonto: Woltersteich II faktor m2 Aktenzeichen 762-041-0012 
Datum Buchungsanlass Basis [m 2] Ökopunkte 
1.10.2013 Acker 1 30.000 30.000 30.000 

Knicks, Wallhecken 0 765 0 0 
Lagezuschlag 10% 3.000 

Kontostand 30.765 33.000 

Das Konto wird beim Kreis Ostholstein mit 33 .000 Punkten (Basiswert) eingebucht, so
bald r:nir mitgeteilt wird, dass die Flächen der extensiven Nutzung zugeführt und die 
Maßnahmen umgesetzt sind. 

II. Nach Umsetzung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen kann sich die Anzahl der 
Ökopunkte auf 40.500 durch die Anerkennung folgender Zuschläge erhöhen: 

25 % für zusätzliche Artenschutzmaßnahmen 

Fläche 
Anrechnungs- in 6.21-

Ökokonto: Woltersteich II faktor m2 Aktenzeichen 762-041-0012 

Basis [m2
) Ökopunkte 

Kontostand s.o. 33.000 

Datum Buchungsanl;iss 
Zuschlag Artenschutz nach 
Umsetzung auf Fläche 0,25 30,000 7.500 

Kontostand 40.500 

Rechtsgrundlage für diese Entscheidung bildet der § 16 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG1

) i. V. m. § 1 O Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG2
) und § 2 der 

1 Bu11desnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 s. 2542), zuletzt durch Gesetz vom 07.August 2013 (BGBI. 1 S. 3154) 
geändert 

2 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz- LNatSchG) vom 24.Februar 2010 (GVOBI. Sch. -H. S. 301, ber. S. 
486), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 225) 
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Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung - (ÖköntoVO3
) 

Durch diese Genehmigung werden die privaten Rechte Dritter nicht berührt. 

Die beiliegenden Planunterlagen in Text und Karte sind einschl. der in "grün" vorgenom
menen Anderungen und Eint~agungen Bestandteil dieser Genehmigung. 

Hierbei handelt es sich um folgende Unterlagen: 

1. Antrag und Zielkonzept vom 16.04.2014 
2. Übersichtskarte M= 1 :25.000 

3. -l::t:tftatl~?-M--4~eoo- Laß~ lo."' 
4. Luftbild 2007 M:. 1.!680 ~ : 1 .t;oc 

Dieser Bescheid ist mit folgenden Nebenbestimmungen verbunden: 

Nebenbestimmungen: 

Der Bescheid wird unter folgenden Auflagen erteilt,· wobei ich mir vorbehalte, gemäß § 107 

Abs.2 Nr. 5 des Landesverwaltungsgesetzes (LVWG) vom 2.06.1992 (GVOBI.Schl.-H. S. 
243) in der zur Zeit geltenden Fassung Auflagen nachträglich aufzunehmen, abzuändern 

oder zu ergänzen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Natu_rschutzes und der Land
schaftspflege erforderlich ist: 

Auflagen: 

1. Die Inhalte des Zielkonzeptes vom 16.04.2014 sind zu beachten. 

2. Eine grundbuchliche Eintragung der Fläche als Ökokontofläche ist bis zum 31.12.2014 

vorzunehmen. 

3. Die Flächen sind ausschließlich extensiv zu nutzen. Die Flächen dürfen nicht gedüngt 

werden. Schädlings- und Pflanzenbekämpfungsmittel sowie Gülle, Jauche und Klär-. 

schlamm dürfen nicht verwendet werden. 

Das Aufbringen, Lagern oder Einbringen von Stoffen organischer oder anorganischer 

Zusammensetzung in den Untergrund ist nicht zuläss ig. 

4. Eine Beweidung der Flächen ist mit max. 1 GV (Großvieheinheit) pro ha zulässig. Bei ei

ner ganzjährigen Beweidung ist die Beweidungsdichte auf GV 0,6 zu reduzieren_. Eine 

3 Landesverordnung Ober das .Ökokonto, die Einrichtung des Kompensationsverzeichnisses und Ober Standards für Ersatzmaße 
nahmen (Ökokonto• und Kompensationsverzeichnisverordnung - ökokontoVO) vom 23. Mai 2008, zuletzt geändert am 
26.04.2013 (GVOBI. S. 219) 
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Fütterung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Alternativ sind die Flächen als Mähwiese 
zu nutzen. Eine Mahd der Flächen ist nicht vor dem 1.07. eines jeden Jahres vorzuneh
men. 

5. Bei einer Beweidung ist jährlich zum 31.12. dem Fachdienst Naturschutz eine Kopie des 
Weidetagebuches bzw. bei einer Mahd die Dokumentation des Mähzeitpunktes vorzule
gen. 

6. Die Neuanpflanzungen sind durch Einzäunung wirksam gegen Wildverbiss, bei Be
weidung vor Weidevieh zu schützen. Wachsen Gehölze nicht an, so ist umgehend eine 
Ersatzpflanzung durchzuführen. 

7. Auf der geplanten Obstwiese sind hochstämmige Obstbäume in der Qualität 2 x ver
pflanzt, Stammumfang von 10 bis 12 cm (Hst, 2xv., Stu 10-12) zu setzen. Es sind unter
schiedliche und regionaltypische Obstsorten (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume u. a.) zu 
verwenden. Die Obstbäume sind jeweils mit mehreren Stützpfählen, z. B. mit einem so
genannten „Dreibock", zu sichern und bedürfen gesonderter S_chutzvorkehrungen gegen 
Wildverbiss, z. B. durch Schutzmanschetten oder eine Ummantelung mit Drahtgeflecht. 
Eine Einfriedigung der gesamten Obstwiese mit einem Wildschutzzaun ist ebenfalls mög
lich. 

8. Die Obstbäume sind versetzt im Abstand von ca. 10,00 m x 10,00 m einzusetzen (1 Obst 
baum auf ca. 100 qm Grundfläche). Zu seitlich angrenzenden Knicks und anderen Ge
hölzflächen verbleibt ein Pflanzabstand von mind. 10,00 m. Zu den übrigen Flächen 
(Gewässerräumstreifen) beträgt der Schutzabstand 6,00 m. 

9. Die Streuobstwiese ist 1 x jährlich zu mähen, wobei das Mähgut von der Flache abzufah
ren ist. Zum Schutz möglicher Bodenbrüter und zur Entwicklung einer artenreichen Grün
fläche erfolgt der jährliche Mähtermin nicht vor dem 01. Juli. Auf der gesamten Streu
obstwiese unterbleibt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Ausbringung von 
Dünger. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Obstwiese in der Zeit vom 15. März bis 
zum 30. Nov. mit max. 1,0 Großvieheinheiten/ ha extensiv zu beweiden. Hierfür ist es 
wichtig, die Obstbäume hinreichend gegen Verbiss zu schützen. 

10. Die Obstbäume bedürfen gerade in den ersten Vegetationsjahren einer intensiven Pfle
ge. Hierzu zählt u. ·a. das Wässern bei Trockenheit, das Entfernen von Wasserreisern 

4 



oder ein fachgerechtes Ausschneiden der Baumkronen. Kommt es z. B. durch Sturmein

wirkungen, Trockenheit, Verbiss oder durch Einwachsen von Schutzdrähten zu Baumver

lusten, so sind diese Obstbäume umgehend durch Neuanpflanzungen zu ersetzen. 

11. Im fünfjährigem Abstand ist dem Fachdienst Naturschutz zum 31.12. das Ergebnis der 

vereinfachten Vegetationsaufnahme, bei Artenschutzmaßnahmen auch eine faunistische 

Bestandsaufnahme vorzulegen. Die erste Vorlage erfolgt erstmals am 31 .12.2019. 

12. Abweichungen von den Zielen der Inhalte des Antrages/Zielkonzeptes, Veränderung der 

Ziele welche einer Optimierung des Natur- und Artenschutz dienen, sind mit dem Fach
dienst Naturschutz des Kreises Ostholstein abzustimmen (evtl. mit Veränderung der 
Ökopunkte). 

13. Nach Fertigstellung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen ist die Abnahme beim 

Fachdienst Naturschutz des Kreises Ostholstein zu beantragen. 

Begründung: 

Sie beantragen gern. § 2 der ÖkokontoV die Aufnahme in das Ökokonto. Die Fläche ist 

eine Ackerfläche, die an den Woltersteich grenzt und 200 m von der Schwartau liegt. 

Als Maßnahmen sind eine Extensivierung, die Fläche mit einer Ansaat mit Regiosaatgut 

zu versehen, die Erstellung von 2 Obstwiesen sowie der Öffnung einer vorhandenen 

Hangquelle sowie die Anlegung eines Tümpels vorgesehen. 

Gern. § 2 Abs.1 ÖkokontoV kann jede juristische oder natürliche Person einen Antrag zur 
Aufnahme von Maßnahmen in das Ökokonto stellen. Von der zur Aufnahme in ein Ökokonto 
vorgesehenen Maßnahmen müssen dauerhaft günstige Wirkungen auf die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbildes ausgehen (§ 2 Abs. 3 
Ökokonto V). Das Verfahren zur Aufnahme in das Ökokonto sowie weitere. Einzelheiten zur 

Anrechnung, Handelbarkeit etc. sind in der ÖkokontoVO geregelt. 

Der gestellte Antrag mit dem beschriebenen Landschaftsplanerischen Konzept und die in 

Ihrem Konzept vorgenommene Bewertung und die Berechnung der Ökopunkte erfolgt 

nach der Anlage 1 der ÖkokontoVO und entsprechen den Vorgaben der Verordnung und 

sind nachvollziehbar. 
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Auf dieser Grundlage erfolgt die Berechnung. Der ermittelte Wert wird in Ökopunkten 

ausgedrückt. 

Basiswert+ Zinsen + Zuschlag Artenschutz+ Zuschlag Biotop+ Zuschlag Lage = Ökopunkte 

Die Auflagen sollen eine umgehende und nachhaltig günstlge Wirkung der geplanten 

Maßnahmen auf die Leistungs- und Funkti~nsfähigkeit des Naturhaushaltes sichern. Ei

ne notwendige Änderung oder Modifizierung der Nutzungsform kann in einer Änderung 

bzw. Ergänzung dieses Bescheides erfolgen, soweit es für die Erreichung des Entwick

lungszieles erford~rlich ist. 

Für die Anrechnung einer Maßnahme aus dem Ökokonto als Ersatzmaßn~hme ist die 
grundbuchliche Sicherung erforderlich. Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwandes wird 
empfohlen, diese grundbuchliche Sicherung einmalig für die gesamte/n Ökokontofläche/n 
vorzunehmen. Die Grundbucheintragung für die gesamte/n Ökokontofläche/n erfolgt mit fol
gendem Text 

„Auf dem im Grundbuch von Eutin für die im Zielkonzept genannte Flurstück 96, Flur 2 der 
Gemarkung Eckeisdorf ist für den Kreis Ostholstein eine beschränkt persönliche Dienstbar
keit des Inhalts einzutragen, dass es dem Grundstückseigentümer dauerhaft untersagt ist, 
das Flurstück für Zwecke zu benutzen, die nicht entsprechend den Vorgaben des Beschei
des des Landrates des Kreises Ostholstein vom 25.08.2014, Az.: 621 -761-041 -0012 dem 
Naturschutz dienen." 

Bewilligungen, Erlaubnisse, Genehmlgungen oder Anzeigen nach anderen Rechtsvor

schriften bleiben unberührt. 

Hinweise: 

1. Das Ökokonto wird bei der unteren Naturschutzbehörde (Fachdienst Naturschutz) 

des Kreises Ostholstein unter dem Titel „Woltersteich II" geführt. 

2. Der Betreiber des Ökokontos erhält nach jeder Buchung oder Veränderung des 

Ökokontos eine aktuelle Übersicht über den Bestand an Ökopunkten. Ich bitte zu 
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beachten, dass hierfür gemäß der Tarifstelle 14.1.3.1 der Landesverordnung über 

VerwaltungsQebühren4 Gebühren in Rechnung gestellt werden. 

3. Eine Verzinsung von den für das Ökokonto bereitgestellten Flächen wird ab Be

reitstellung der Fläche und Umsetzung der jeweiligen Aufwertungsmaßnahmen 

berechnet. Der Zinsfaktor beträgt 3% vom Basiswert für jedes vollendete Jahr ge

rechnet vom Tag der Einbuchung der Maßnahme in und ihrer Ausbuchung aus 

dem Ökokonto, höchstens jedoch 30%. Zinseszinsen werden nicht berücksichtigt. 

4. Für die Herstellung der Kleingewässer ist eine gesonderte Genehmigung nach § 

17 BNatSchG i.V.m. § 11 LNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde zu be

antragen, wenn mehr als 30 m2 Boden bewegt werden oder die betroffene Boden

fläche größer 1.000 m2 ist. 

5. Dieser Bescheid darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 

teilweise mit Wirkung für die Zukunft von mir wiederrufen werden, wenn Auflagen 

nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt wurden (LVwG5
). 

Gebühren: 

Gemäß Tarifstelle 14.1.3.2 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren wird eine 

Verwaltungsgebühr in Höhe von 225,00 € festgesetzt. 

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 6 Wochen nach Zuste llung dieses Be

scheides unter Angabe der AO Nr.: auf das Konto der 

Kreiskasse bei der Sparkasse Holstein (IBAN: DE77213522400000007401, BIC: NOLA

DE21 HOL). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich beim Kreis Ostholstein, Der Land

rat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur Niederschrift 

einzulegen. 

4 
Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15.10.2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 383) In der Fassung vom 10.09.2013 

(GVOBI. S. 376) 

5 
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz) in der Fassung der Bekanntma

chung vom 02.06.1992 (GVOBI. Sch.-H. S. 243, 534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24 .04.2012 (GVOBI. Schl.-H. S. 5~0) 
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1 • 

Die Gebührenfestsetzung können Sie selbständig innerhalb eines Monats nach Be

kanntgabe durch Widerspruch anfechten, der ebenfalls schriftlich beim Kreis Ostholstein, 

Der Landrat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur 

Niederschrift einzulegen wäre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez 

Joachim von Drigalski 
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Durchschrift gelangt: 

1. Gemeinde Süsel 
- Der Bürgermeister -

über Stadt Eutin 
Markt 1 

23701 Eutin 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Im Auftrage 

gez 
Joachim von Drigalski 
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Ausgangssituation Ackerllliche 

Flurstück 91, Flur 2, Gemarkung Ekelsdorf 
Es handelt sich hierbei um eine Ackerflache ( 3,0765 ba ). Sie liegt 200 Meter von der 
Schwartau entfernt und grenzt nordöstlich an den Woltersteich. Diese Fläche liegt innerhalb 
der Biotopverbundachse, direkt an der Vogelfluglinie. 

Zielsetwng 

Diese Fläche soll zu extensivem Grllnland werden: Hier bei ist eine Streuobstwiese im 
Norden und eine im Südosten mit ca. 25 z. T. alten Obstsorten vorgesehen. Auf der restlichen 
Fläche soll eine begrenzte Verhuschung angestrebt werden. ( Birke, Weidenkätzchen. 
Weißdorn, usw.) .~ 
Für das exiensive Grünland gelten folgende Auflagen 

- kein Ausbringen von Dünger 
- Beweidung durch Rinder, Pferde oder Schafe max. 1 GV/ha 
- Alternativ ist eine späte Mad ab 15.06. und ein zweiter Schnitt ab September möglich 
- Kein Walzen und Schleppen · 
- ~ Bodenumbruch 
• Nachsaat zur Verbesserung der Grasnarbe nur ip Abstimmung mit der UNB 
- Ausbringung von regionalüblichen Gräsern für eine extensive Nutzung mit emem 

Anteil von 30 % Blühpflanzen · · 

Durch die Vielfältigkeit des Grünlands ,Busch- und Obstbaumarten, sowie der Nähe mm 
Woltersteich mit Erlenbruch und Schilfgürte~ ist davon auszuiehen, dass die Biodiversität 
enormen Nutzen davon bat. 

Gemarkung Ekelsdorf: Flur 2, Fhu'stück 91 : 

Ist- Biotoptyp 
Zielbiotoptyp 

Ist- Fläche ( m:a) 
Faktor zur Anrechenbarkeit 
Basiswert 
Zuschlaglage 
Zuschlag 

Acker 
extensives Grünland mit V erbuschung und 
Streuobstwiese 
3,0765 
1 
30765 
10% 
1.5% 



-Liegenschaftskataster 
Flurwttlcb- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung 

Em.ellt am: 04.03.2014 

Flurstück 91, Flur 2, Gemarkung Ekelsdorf 
Gebietszugehörigkeit: 

Lage: 

Fläche: 

Tatslc:hlicha Nutzung: 

Gemeinde SOset 
Kreis Ostholstein 

Wolt.ersk:amp 

30.765~ 

30. 765 m:a Ackerland 

Landesamt tor ~ · 
Venn868ung und Geoinfonnalion ~ 

Schleswig-Hol..-. .~ 

Erteiende Stelle: Vermessungsbüro ObVI Vogel 
Albert-Mehlstedt straße 15 

23701 Eutin 
Telefon:49452179230 

E-Mail: eutin@uliczks..vogel.de 

Bodenschälzung: 30.765 m:t Ackertend (A), Bcdenart Sand (S), Zustandsstufe (3), Entstehungsart 
DIiuvium (D), Bodenzahl 28, Ackerzahl 30 
Ertragsmesszahl 9230 

Gasamtertragsmesszahl9230 

Hinweise zum FlurstOck: Wasser- u.nd Bodenverbandsgebiet 
Ausfahrende Stelle: WaBoV Schwartau 

Angaben zu Buchung und Eigentum 

Buchungsart 

Buchung: 

Grundstück 

Amtsgericht - Grundbuchamt Eutin 
Grundbuchbezirk SOsel 
Grundbuchblatt 1843 

Eigen~mer: 

laufende Nummer 1 

0 ....... 

o.er Auszug llt mw:tllnllll .-llt uro lllinl nidlt u,,.,~. VeMIIII~, ~. Verfll'lilnlllahung und 
W~ an Orb, nur mit ZUltim.rntlng del ~ fOrV~ ~ Geolnfonnlllon 8dl111Mig-Hol„ln oder 21Jm 
eigenan Gebntucn (§ 9 v_,.. und~,. d. F. 1/0m 12.ll6.200t, gellndelt durch o..tz vom 15.f2,.j()10). 

<'-7•"' .. ·-- .. 
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RE f S 

(,.) S 'T' ff O L S T' E l N 

:C111!1s OsTHOLSTl!IN • Pogtfach 433 • 23694 Eutin 

)/ Herrn 

D c r L.:1 n d r' ;-1 t 

Fachdienst Naturschutz 

Geschäftszeichen 
6.21-762-041-0012 

Auskunft erteilt 
Annette Lamp 

Telefon 04521 788-867 
Fax 04521 78896-867 
E-Mail a.lamp@kreis-oh.de 

Anerkennung Ihres Ökokonto „Ökokonto Woltersteich 11" 
Meine Anerkennung vom 25.08.2014 

Sehr geehrter Herr 

Datum 
04.03.2016 

mit Bescheid vom 25.08.2014 sprach ich Ihnen die Anerkennung für das o.g. Ökokonto 
aus. Leider ist mir auf Seite 3 des Bescheides ein Fehler unterlaufen. 

In der Aufzählung der Anlagen sind als Nr. 3 und 4 zwei Luftbilder angegeben. Zum Be
standteil sind aber nur ein Luftbild (Anlage 4) und ein Lageplan (Anlage 3) jeweils im 
Maßstab 1 :7.500 geworden. 

Ich bewerte diesen Fehler als offenbare Unrichtigkeit im Sinne von § 111 Landesverwal
tungsgesetz, den ich hiermit berichtige. 

Bitte fügen Sie dieses Schreiben meiner Anerkennung vom 25.08.2014 bei. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Lamp 

Kreishaus 
Lübecker Straße. 41 
2-3701 Eutin 

Telekommunikation 
T dcfon: 04511 788-0 
Tclcfu: 04521 788-600 
E-Mail: info@krcis-oh.de 
Internet: www.krcis-oh.de 

ll~v-
o..s; '{ ,01.)(p 

Beratung 
für Bürgerinnen 
und Bürger 
Telefon: 04521 788-438 

Öffnungszeiten 
Mo. - Fr. 8.oo - 12..00 Uhr 
Mo. - Do. 13.30- lf.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
IBAN: 
DE 7711352140 000000 7401 
BIC: NOLADfarHOL 
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KRE I S OS T HOL STE I N • Pos tfach 433 • 23694 Eutin 

Herrn 

Geschäftszeichen 

6.21-762-041-001 2 

ÖK-Woltersteich II 

Auskunft erteilt 

Joachim v. Drigalski 
j .driqalski@kreis-uh.de 

~s 

Fachdienst 
Naturschutz 

Telefon 

04521 -788-861 

Fax 04521-78896-861 

Anerkennung Ihres Ökokontos Woltersteich II, Gemeinde Süsel 
Ihr Antrag vom 16.04.2014 

Sehr geehrter Her · 

Datum 

25.08.2014 

hiermit werden die im o.g. Antrag und Entwicklungskonzept genannte Fläche, Flurstück 
91 , Flur 2 Gemarkung Ekelsdorf mit den darauf vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen 
zur Aufnahme in das Ökokonto mit dem Titel "Ökokonto Woltersteich II" anerkannt. 

1. Der Basiswert wird auf 30.000 Punkten festgelegt. 1 Ökopunkt entspricht einer Kom
pensation von 1 qm. Da es sich um ein Gebiet handelt , dass innerhalb des Schutz
gebiets- und Biotopverbundsystem des Landes Schleswig-Holstein liegt, wird für die 
Flächen die innerhalb d ieses Gebietes liegen, ein Lagezuschlag von 3.000 Ökopunk
ten (10% des Basiswertes) gewährt. Die Punkte berechnen sich wie folgt: 

Kreishaus 
Lübecker Straße 41 
23701 Eutin 

Telekommunikation 
Telefon: 04521-788-0 
Telefax: 04521-788-600 
e-mail : info@krcis-oh.de 
Internct:www.kreis-oh.de 

Beratung 
für Bürgerlnnvn 
und Bürger 
Tel.: 04521 / 788-438 

Besuchszeiten nach 
Vereinbarung sowie 
Mo .-Fr. 08.00-12.00 Uhr 
Mo-Do. 13 .30-15.30 Uhr 

Bankverbindung 
Sparkasse Holstein 
BLZ 213 522 40 

Kto.-Nr. 7 401 
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A~rechnungs-- Fläche in 6.21-' Ökokonto: Woltersteich II faktor mz Aktenzeichen 762--041-0012 
Datum Buchungsanlass Basls [mZ] Ökopunkte 
1.10.2013 Acker 1 30.000 30.000 30.000 

Knicks, Wall hecken 0 765 0 0 
Lagezuschlag 10% 3.000 

Kontostand 30.765 33.000 

Das Konto wird beim Kreis Ostholstein mit 33.000 Punkten (Basiswert) eingebucht, so
bald mir mitgeteil t wird, dass die Flächen der extensiven Nutzung zugeführt und die 
Maßnahmen umgesetzt sfnd. 

II. Nach Umsetzung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen kann sich die Anzahl der 
Ökopunkte auf 40.500 durch die Anerkennung folgender Zuschläge erhöhen: 

25 % für zusätzliche Artenschutzmaßnahmen 

Fläche 
Anrechnungs- In 6.21-

Ökokonto: Wolterstelch II faktor mt Aktenzeichen 762--041-0012 

Basis [m2
] Ökopunkte 

Kontostand s.o. 33.000 

Datum Buchurigsanlass 
Zuschlag Artenschutz nach 
Umsetzung auf Fläche 0,25 30.000 7.500 

Kontostand 40.500 

Rechtsgrundlage für diese Entscheidung bildet der§ 16 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG1

) i. V. m. § 10 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG2
) und§ 2 der 

1 Bundesnaturschutzgesel1. vom 29. Jull 2009 (BGBI. 1 S. 2542), zu letzt durch Gesetz vom 07.August 2013 (BGBI. 1 S. 3164) 
gollndort · 

2 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesmrturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24.f'ebruar 201 0 (GVOBI. Sch.-H. S. 301 , ber. S. 
486), zuletz t geändert durch Ar1ilcel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBI. ,,c.:hl. -H. S. ?25) 

2 



Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung - (ÖkontoVO3
) 

Durch diese Genehmigung werden die privaten Rechte Dritter nicht berührt. 

Die beiliegenden Planunterlagen in Text und Karte sind einschl. der in "grün" vorgenom
menen Änderungen und Eintragungen Bestandteil dieser Genehmigung. 

Hierbei handelt es sich um folgende Unterlagen: 

1. Antrag und Zielkonzept vom 16.04.2014 
2. Übersichtskarte M= 1 :25.000 

3. Luftbild 2007 M= 1 :5000 

4. Luftbild 2007 M= 1 :2000 

Dieser Bescheid ist mit folgenden Nebenbestimmungen verbunden: 

Nebenbestimmungen: 

Der Bescheid wird unter folgenden Auflagen erteilt, wobei ich mir vorbehalte, gemäß § 107 

Abs.2 Nr. 5 des Landesverwaltungsgesetzes (L VWG) vom 2.06.1992 (GVOBI.Schl.~H. S. 

243) in der zur Zeit geltenden Fassung Auflagen nachträglich aufzunehmen, abzuändern 

oder zu ergänzen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land

schaftspflege erforderlich ist: 

Auflagen: 

1. Die Inhalte des Zielkonzeptes vom 16.04.2014 sind zu beachten. 

2. Eine grundbuchliche Eintragung der Fläche als Okokontofläche ist bis zum 31.12.2014 

vorzunehmen. 

3. Die Flächen sind ausschließlich extensiv zu nutzen. Die Flächen dürfen nicht gedüngt 

werden. Schädlings- und Pflanzenbekämpfungsmittel sowie Gülle, Jauche und Klär

schlamm dürfen nicht verwendet werden. 

Das Aufbringen, Lagern oder Einbringen von Stoffen organischer oder anorganischer 

Zusammensetzung in den Untergrund ist nicht zulässig. 

4. Eine Beweidung der Flächen ist mit max. 1 GV (Großvieheinheit) pro ha zulässig. Bei ei

ner ganzjährigen Beweidung ist die Beweidungsdichte auf GV 0,6 zu reduzieren. Eine 

' La11desverordnung über das Ökokonto, die Einrlch!ling des Kompensationsverzeichnisses und Ober Standards für Ersatzmaß. 
nahmen (Ökokonto- und l<ompensationsverzeichnisverordnung. OkokonloVO) vorn 23. Mai 2008, zulellt geändert am 
26.04.2013 (GVOBI. S. 219) 

3 



. -.., 

Fütterung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Alternativ sind die Flächen als Mähwiese 

zu nutzen. Eine Mahd der Flächen ist nicht vor dem 1.07. eines jeden Jahres vorzuneh
men. 

5. Bei einer Beweidung ist jährlich zum 31.12. dem Fachdienst Naturschutz eine Kopie des 

Weidetagebuches bzw. bei einer Mahd die Dokumentation des Mähzeitpunktes vorzule
gen. 

6. Die Neuanpflanzungen sind durch Einzäunung wirksam gegen Wildverbiss, bei Be

weidung vor Weidevieh zu schützen. Wachsen Gehölze nicht an, so ist umgehend eine 

Ersatzpflanzung durchzuführen. 

7. Auf der geplanten Obstwiese sind hochstämmige Obstbäume in der Qualität 2 x ver

pflanzt, Stammumfang von 10 bis 12 cm (Hst, 2xv., StU 10-12) zu setzen. Es sind unter

schiedliche und regionaltypische Obstsorten (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume u. a.) zu 

ver.venden. Die Obstbäume sind jeweils mit mehreren Stützpfählen, z . B. mit einem so

genannten .Dreibock", zu sichern und bedürfen gesonderter Schutzvorkehrungen gegen 

Wildverbiss, z. B. durch Schutzmanschetten oder eine Ummantelung mit Drahtgeflecht. 

Eine Einfriedigung der gesamten Obstwiese mit einem Wildschutzzaun ist ebenfalls mög

lich. 

8. Die Obstbäume sind versetzt im Abstand von ca. 10,00 m x 10,00 m einzusetzen (1 Obst 

baum auf ca. 100 qm Grundfläche). Zu seitlich angrenzenden Knicks und anderen Ge

hölzflächen verbleibt ein Pflanzabstand von mind. 10,00 m. Zu den übrigen Flächen 

(Gewässerräumstreifen) beträgt der Schutzabstand 6,00 m . 

9. Die Streuobstwiese ist 1 x jährlich zu mähen, wobei das Mähgut von der Fläche abzufah

ren ist. Zum Schutz möglicher Bodenbrüter und zur Entwicklung einer artenreichen Grün

fläche erfolgt der jährliche Mähtermin nicht vor dem 01. Juli. Auf der gesamten Streu

obstwiese unterbleibt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Ausbringung von 

Dünger. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Obstwiese in der Zeit vom 15. März bis 

zum 30. Nov. mit max. 1,0 Großvieheinheiten/ ha extensiv zu beweiden. Hierfür ist es 

wichtig, die Obstbäume hinreichend gegen Verbiss zu schützen. 

10. Die Obstbäume bedürfen gerade in den ersten Vegetationsjahren einer intensiven Pfle

ge. Hierzu zählt u. a. das Wässern bei Trockenheit, das Entfernen von Wasserreisern 
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oder ein fachgerechtes Ausschneiden der Baumkronen. Kommt es z. B. durch Sturmein

wirkungen, Trockenheit, Verbiss oder durch Einwachsen von Schutzdrähten zu Baumver
lusten, so sind diese Obstbäume umgehend durch Neuanpflanzungen zu ersetzen. 

11. Im fünfjährigem Abstand ist dem Fachdienst Naturschutz zum 31.12. das Ergebnis der 

vereinfachten Vegetationsaufnahme, bei Artenschutzmaßnahmen auch eine faunistische 
Bestandsaufnahme vorzulegen. Die erste Vorlage erfolgt erstmals am 31.12.2019. 

12. Abweichungen von den Zielen der Inhalte des Antrages/Zielkonzeptes, Veränderung der 
Ziele welche einer Optimierung des Natur- und Artenschutz dienen, sind mit dem Fach
dienst Naturschutz des Kreises Ostholstein abzustimmen (evtl. mit Veränderung der 
Ökopunkte). 

13. Nach Fertigstellung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen ist die Abnahme beim 

Fachdienst Naturschutz des Kreises Ostholstein zu beantragen. 

Begründung: 

Sie beantragen gern. § 2 der ÖkokontoV die Aufnahme in das Ökokonto. Die Fläche ist 

eine Ackerfläche, die an den Woltersteich grenzt und 200 m von der Schwartau liegt. 

Als Maßnahmen sind eine Extensivierung , die Fläche mit einer Ansaat mit Regiosaatgut 

zu versehen , die Erstellung von 2 Obstwiesen sowie der Öffnung einer vorhandenen 

Hangquelle sowie die Anlegung eines Tümpels vorgesehen. 

Gern. § 2 Abs.1 ÖkokontoV kann jede juristische oder natürliche Person einen Antrag zur 
Aufnahme von Maßnahmen in das Ökokonto stellen. Von der zur Aufnahme in ein Ökokonto 
vorgesehenen Maßnahmen müssen dauerhaft günstige Wirkungen auf die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbildes ausgehen (§ 2 Abs. 3 
ÖkokontoV) . Das Verfahren zur Aufnahme in das Ökokonto sowie weitere Einzelheiten zur 

Anrechnung, Handelbarkeit etc. sind in der ÖkokontoVO geregelt. 

Der gestellte Antrag mit dem beschriebenen Landschaftsplanerischen Konzept und die in 

Ihrem Konzept vorgenommene Bewertung und die Berechnung der Ökopunkte erfo lgt 

nach der Anlage 1 der OkokontoVO und entsprechen den Vorgaben der Verordnung und 

sind nachvollziehbar. 
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Auf dieser Grundlage erfolgt d ie Berechnung . Der ermittelte Wert wird in Ökopunkten 

ausgedrückt. 

Basiswert + Zinsen + Zuschlag Artenschutz + Zuschlag Biotop + Zuschlag Lage = Ökopunkte 

Die Auflagen sollen e ine umgehende und nachhaltig günstige Wirkung der geplanten 

Maßnahmen auf die Leistungs- und Funktionsfäh igkeit des Naturhaushaltes sichern. Ei

ne notwendige Änderung oder Modifizierung der Nutzungsform kann in e iner Änderung 

bzw. Ergänzung dieses Bescheides erfolgen, soweit es für die Erreichung des Entwick:

lungszieles erforderlich ist. 

Für die Anrechnung einer Maßnahme aus dem Ökokonto als Ersatzmaßnahme ist die 

grundbuchliche Sicherung erforderlich. Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwandes wird 

empfohlen, diese grundbuchliche Sicherung einmalig für die gesamte/n Ökokontofläche/n 

vorzunehmen. Die Grundbucheintragung für die gesamte/n Ökokontofläche/n erfolgt mit fo l

gendem Text: 

„Auf dem im Grundbuch von Eutin für die im Zielkonzept genannte Flurstück 96, Flur 2 der 

Gemarkung Eckeisdorf ist für den Kreis Ostholstein eine beschränkt persönliche Dienstbar

keit des Inhalts einzutragen, dass es dem Grundstückseigentümer dauerhaft untersagt ist, 

das Flurstück für Zwecke zu benutzen, die nicht entsprechend den Vorgaben des Beschei

des des Landrates des Kreises Ostholstein vom 25.08.2014, Az..: 621-761-041-0012 dem 

Naturschutz dienen." 

Bewilligungen , Erlaubnisse, Genehmigungen oder Anzeigen nach anderen Rechtsvor

schriften bleiben unberührt. 

Hinweise: 

1. Das Ökokonto wird bei der unteren Naturschutzbehörde (Fachdienst Naturschutz) 

des Kreises Ostholstein unter dem T itel „Woltersteich II" geführt. 

2. Der Betreiber des Ökokontos erhält nach jeder Buchung oder Veränderung des 

Ökokontos eine aktuelle Übersicht über den Bestand an Ökopunkten. Ich bitte zu 
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beachten, dass hierfür gemäß der Tarifstelle 14.1 .3.1 der Landesverordnung über 

Verwaltungsgebühren4 Gebühren in Rechnung gestellt werden. 

3. Eine Verzinsung von den für das Ökokonto bereitgestellten Flächen wird ab Be

reitstellung der Fläche und Umsetzung der jeweiligen Aufwertungsmaßnahmen 

berechnet. Der Zinsfaktor beträgt 3% vom Basiswert für jedes vollendete Jahr ge

rechnet vom Tag der Einbuchung der Maßnahme in und ihrer Ausbuchung aus 

dem Ökokonto, höchstens jedoch 30%. Zinseszinsen werden nicht berücksichtigt. 

4. Für die Herstellung der Kleingewässer ist eine gesonderte Genehmigung nach§ 

17 BNatSchG i.V.m. § 11 LNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde zu be

antragen, wenn mehr als 30 m2 Boden bewegt werden oder die betroffene Boden

fläche größer 1.000 m2 ist. 

5. Dieser Bescheid darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 

teilweise mit Wirkung für die Zukunft von mir wiederrufen werden, wenn Auflagen 

nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt wurden (L VwG5
). 

Gebühren: 

Gemäß Tarifstelle 14.1 .3.2 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren wird eine 

Verwaltungsgebühr in Höhe von 225,00 € festgesetzt. 

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung dieses Be

scheides unter Angabe der AO Nr.: '-/ OO?.._S--1 c ~j
1 

-1 c l 4 o 5- auf das Konto der 

Kreiskasse bei der Sparkasse Holstein (IBAN: DE77213522400000007401, BIC: NOLA

DE21HOL). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich beim Kreis Ostholstein, Der Land

rat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur Niederschrift 

einzulegen. 

4 
Landesverordnung Ober Verwa ltungsgebühren vom 15.10.2008 (GVOBI. Sch l. -H. S. 363) in der Fassung vom 10.09.2013 

(GVOBI. S. 376) 

5 
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz} in der Fassung der Bekanntma

chung vom 02.06.1992 (GVOBI. Sch.-H. S. 243, 534} zuletzt geändert durch Gesetz vorn 24.04.2012 (GVOBI. Schl.-H. S. 530) 
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Die Gebührenfestsetzung können Sie selbständig innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe durch Widerspruch anfechten , der ebenfalls schriftlich beim Kreis Ostholstein, 
Der Landrat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41 , 23701 Eutin oder zur 
Niederschrift einzulegen wäre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im 
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Durchschrift gelangt: 

1. Gemeinde Süsel 
- Der Bürgermeister -

über Stadt Eutin 
Markt 1 

23701 Eutin 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Im Auftrage 

~'l 
Jo~chim von Drigalski 
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Ausgangss.ituation Ackerfläche 

Flurstück 91, Flur 2, Gemarkung Ekelsdorf 
Es handelt sich hierbei um eine Ackerfläche ( 3,0765 ha ). Sie liegt 200 Meter von der Schwartau entfernt und grenzt nordöstlich an den Woltersteich. Diese F läche liegt innerhalb der Biotopverbundacbse, direkt an der Vogelfluglinie. 

Zielsetzung 

Diese Fläche soll zu extensivem Grünland werden. Hier bei ist eine Streuobstwiese im Norden und eine im Südosten mit ca 25 z. T. alten Obstsorten vorgesehen. Auf der restlichen Fläche soll e ine begrenzte Verouschung angestrebt werden. ( Birke, Weidenkätzchen, Weißdorn, usw. ) ~ 
Für das extensive Gtünland gelten folgende Auflagen ·,y - kein Ausbringen von Dünger 

- Beweidung durch Rinder, Pferde oder Schafe max. l GV/ha 
- Alternativ ist eine späte Mad ab 15.06. und ein zweiter Schnitt ab September möglich - Kein Walzen und Schleppen 
- Kein Bodenumbruch 
- Nachsaat zur Verbesserung der Grasnarbe nur in Abstimmung mit der Ul\TB 
- Ausbringung von regiooalüblichen Gräsern für eine extensive Nutzung mit einem Anteil von 30 % Blühpflanzen 

Durch die Vielfältigkeit des Grünlands ,Busch- und Obstbaumarten, sowie der Nähe zum Woltersteich mit Erlenbrncb und Schilfgürt.el, ist davon auszußehen, dass die Biodivcrsität enormen Nutzen davon hat. 

Gemarkung Ekelsdorf, Flur 2, Flurstück 91 : 

Ist- Biotoptyp 
Zielbiotoptyp 

Ist- Fläche ( m2) 
Faktor zur Anrechenbarkeit 
Basiswert 
Zuschlaglage 
Zuschlag 

Acker 
extensives Gtünlaud mit Verbuscbung und 
Streuobstwiese 
3,0765 
l 
30765 
10% 
'l-5 % 



::IL-.::JL:r-lscha afrals ~e 
ntumsnach is mit Bodenschätzung 

Landesamtu 

Vermessung tni Geo:nfrnmation 
Schlesv..-:g-Ho!stein 

Erteilende Stele: Vennessungsbüro ÖbVI Vogel 

Albert-Mahlstedt Straße 15 
23701 Eullfl 

Telefon: 49452179230 

~ t am: M.03..2014 E-Mail: eutin@uliczko-voget.de 

Flurst ·· c 91 , F~ur 2, Gemar ung E ~sdo 

Gebietszugehörigkeit 

Lage: 

Fläche: 

Tatsächliche Nutzung: 

Gemeinde SOsel 
Kreis Ostholstein 

Wolterskamp 

30.765m2 

30. 765 m2 Ackerland 

Bodenschätzung: 30.765 m2 Acker1and (A), Bodenart Sand (S), Zustandsstufe (3), Entstehungsart 

Diluvium (D), Bodenzahl 28, Ackerzahl 30 

Ertragsmesszahl 9230 

Gesamtertragsmesszahl 9230 

Hinweise zum Aurstilcfc Wasser- und Bodenverbandsgebiet 

Ausmhrende Slelle: WaBoV Schwartau 

Angaben zu Buchung und Eigenaum 

Buchungsart: 

Buchung: 

Eigenf:Gmer: 
~ 

Grundsb]ck 

Amtsgericht - Grundbuchamt Eutin 

Grundbuchbezirk SOsel 
Grundbuchblatt 1843 
laufende Nummer 1 

0 

, .. ~ _. •.. , - ' , ., • , . ..,, • •,r ' .. -..·,-.~~ 

1 

1 

I 
l 

Olo.111 .A=o ls\ rn::rnch'netl on:w!ll untl ,c::td nichl un roch ,n. V01Viotfa:tit)u~. U rbcl1111,g, VerlllfonlJICl\ung UJ1!1 

We. nrl)!lboan Orl~ 1111/ mltZustlmmuno d1!3l..ol\!lo ffirV ~uno und Geolmo n Sch!&\-;:g-Hol:.t:' oder:rum 

tllg rn}n Gcl>1noctr (§ fl Vorr suno::,- und l<m tz 1, d. F. vom 12.05.200-1 , gellndert dun:t, \/'0ffl 15.12..2010). 
r-,_:..._ ... - - .. , 
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Allgemeines j Einbuchungen J .6.usbuchungen ] J Vorgangsübersicht ] Eigentümer/Nutzungsber.] Refinanzierung] Abgaben] Karlierungen] 

Aktenzeichen 

Bezeichnung 

Erstellungsdatum 

Aktenstandort 

langfristige 
Sicherung 

f ÖK \.1/oltersleich II 

j Eintragung ins Grundbuch 

ändern 

.... 

...::.l 
Naturraum 

Bemerkung 

1 Ostholsteinisches Hügel· und Seenlar...::.] l7□2a 
1 in F-Plan ausgewiesen 

1 Zustimmung UNB erfolgt 

--- - - ·- · ------ -- - - -------- - ------- - - - - --- --r 
r Einwil6gung zur Verarbeitung personen· 

bezogener Daten durch Betreiber 

r Zustimmung zum Antrag duch Eigentümer 

~ Fläche ist verfügbar 

~ Lage innerhalb des Eignungsbereiches für Schutzgebiete oder Biotopverbundsysteme 

Auflagen, Verpflichtung, Förderungen 

Kontoübersicht zc.;_ i. 2l ,.,! 'r 
1 Summe Basis 1 Summe Ökopunkte 1 0;1-'fU:- c,2) , ..t Ein~~ch1.mg . _ 30.000.00 40.500 ,,;, l( . Z; Aus~l!~~ung __ 0,00_ 0 - Restgulh~n 30.000,00 40.500 . I 7 

ng 
I 

.QK ~peichern ,!;ontoauszug GIS ... 

Ökokontobetreiber 

Name 

Strasse, Hausnr. 

Postleitzahl, Ort 

Ansprechpartner 

Telefon 

Mail 

r Zustimmung des Betreibers zur Datenweitergabe an Dritte 

Standort bearbeiten Standort lösen 

Bezeichnung 

Gemeinde 

föK \.1/oltersteich II 

jsüsel 

Basis [m'] 

verbucht 

Wiederyorlage 

Ökopunkte 

verfügbar 

Bbbrechen 

~ 

.!:!ilfe 



- ·-Allgemeines Einbuchungen \ Ausbuchungen I Llbfr~1,:::h'f'.·1 } Vorgangsübersicl,t J Eigentümer/Nutzungsber j Refinanzierung l Abgaben j Kartierungen j 

Ausgangsbiotope 
Offene Fläche. ! 0 Summen: 30.000 3.000 7.500 0 40.500 Code 8 iotopbezeichnung Marge Faktor 1 Fläche Einbuchungsdaturr Basiswert Lagewschlag Artenzuschlag Zinsen Ökopunkte ► Hw' Knicks. Wallhecken ... 0,00 1765 0 0 0 0 0 M Acker "' , 1,00 l 30.000 01 .11.2014 30.000 3.000 7.500 0 40.500 1 * ,.. 

1 
1 - - j 

Artenschutz- sowie Eistellungs- und Pflegemaßnahmen 
Zuschlage Artenschutz----------~ Maßnahme 

~ I Vög_el der A~arlandschaft 
Beschreibung Maßnahmenart .... 
Dauerhafte Schaffung breiter Saumlebensräume zur Nahrungssuche auf a f25 Zuschlag fLil Maßnahmen in% Knick Optimierung m G ehi:ilzpflan2ung Streuobstwiese m 101 .11.2014 Datum der Anerkennu,g Aussaat G r äsermischung_ m Grünland Mahd einmaüge pro Jahr p - .. · - . - ,::;..._,.;, .. Grünland Bewaidu_11_g_ extensiv 

Q 
vli 

◄ 

Zuschläge Biotop 
Ausga~s-Code I Ausg_angsbiotop Ziel-Code Ziel-Bio:op Schutzstatus FFH Z1;:schlag * 

Q.K ~peichern JSontoauszug GIS .. W1eder.;torlage ~bbrechen .t!ilfe 


